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Anlage 6

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats

an die Landessynode der Vereinigten Evang. Protestantischen Landeskirche Badens

im quni 1952 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

Die Errichfung einer Evang . Kirchengemeinde Osterburken beſr .

Die Landessynode haf mif staaflicher Genehmigung als kirchliches Gesetz beschlossen , was

folgt :
Artikel 1

Die Evangelischen , welche auf der Gemarkung der bürgerlichen Gemeinde Osterburken

wohnen , werden mit Wirkung vom 1. April 1952 zu einer Kirchengemeinde Osferburken , deren

Kirchspiel die genannte Gemarkung umfaßt , zusammengeschlossen .

Artfikel 2

Die Evang . Kirchengemeinde Osterburken soll durch eine besondere Safzung gemäß 8 56

Vmif der Evang . Kirchengemeinde Adelsheim zu einer Gesamikirchengemeinde Adelsheim -

Osterburken vereinigf werden , in welcher die Kirchengemeinde Osterburken Filialkirchenge -

meinde der Kirchengemeinde Adelsheim wird .

Arfikel 3

Die Evang . Kirchengemeinde Osterburken wird dem Kirchenbezirk Adelsheim zugeteilt .

Dieses Gesefz wird hiermif verkündef .

Karlsruhe , den 1952 .

Der Landesbischof :

Begründung :

Die schon etwa 50 Jahre bestehende Diaspora - [ die Dauer gesehen , nicht mehr durch diese

gemeinde Osterburken umfaßit heufe 276 Seelen . Opfereinnahmen gedeckt und ordnungsgemãß

Sie haf eine eigene Kapelle , in der allsonntäg - erfüllt werden . Der Kirchenvorstand der Dia -

lich Gottesdienst stafffindet . Die kirchliche Ver - sporagemeinde Osterburken hat daher , um in

sorgung von Osterburken erfolgt durch das Zukunft ordnungsgemäß Orfskirchensteuer er -

Evangelische Pfarramf Adelsheim . heben zu können , den Antrag aàuf Errichtung

Bisher war die Diasporagemeinde Osferbur - siner Evang . Kirchengemeinde Osterburken ge -

ken nur auf ihre Opfereinnahmen angewiesen . stellt .

Die vermehrfen und erhöhften Ausgaben , wie Die Staatsgenehmigung ist beantragt , liegt

2. B. die Kirchendienervergüfung , können , aufaber zur Stunde noch nicht vor .
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